
Gemeinde Bubenreuth 
 
 
 
 
 

Anmeldung zur Hundesteuer 
 
 
 

 
Angaben zum Hundehalter: 
 
Name:   __________________________________________ 
 
Anschrift:   __________________________________________ 
 
FAD:    __________________________________________ 
 
Hundezeichen:  __________________________________________ 
 
Telefon:   __________________________________________ 
 
 
 
 
 
Angaben über den Hund: 
 
Name:   __________________________________________ 
 
Rasse:   __________________________________________ 
 
Kampfhund (auch Mischling):      Ja    Nein 
 
Geschlecht:        Weiblich   Männlich 
 
Auf Grund Umzug:        Ja    Nein 
 
 
Farbe:    __________________________________________ 
 
geworfen am:  __________________________________________ 
 
erhalten/aufgenommen: __________________________________________ 
 
 
 
 
Bitte Rückseite beachten 

 

 



 
 
 
Ermäßigung lt. Nachweis für: 
 
Hunde mit spezieller Ausbildung:  _______________________________________ 
(z.B. Rettungs-, Blinden-, Polizeihund)  
 

Züchterhunde:    _______________________________________ 
 
Hunde von Jägern:     _______________________________________ 
 

 
 
 
 
 
Halten von Kampfhunden  
Nach § 37 Abs. 1 des Landestraf-und Verordnungsgesetzes (LStVG) bedarf, wer einen Kampfhund halten will, der Erlaubnis.  

 
Kampfhunde sind nach der Definition des Gesetzes Hunde, bei denen aufgrund rassespezifischer Merkmale, Zucht oder Ausbildung von 

einer gesteigerten Aggressivität und Gefährlichkeit gegenüber Menschen und Tieren auszugehen ist.  

 
Eine Erlaubnis darf nur in sehr engen Grenzen erteilt werden und setzt u.a. ein berechtigtes Interesse an der Haltung eines solchen 

Hundes voraus.  

 
Nach der Verordnung über Hunde mit gesteigerter Aggressivität und Gefährlichkeit in der Fassung vom 04. September 2002 wird bei den 

folgenden Rassen und Gruppen von Hunden sowie deren Kreuzungen untereinander oder mit anderen Hunden die Eigenschaft als 

Kampfhunde stets vermutet:  

 
Pit·Bull, Bandog, American Staffordshire Terrier, Staffordshire Bullterrier, Tosa Inu.  

 
Unabhängig hiervon kann sich die Eigenschaft eines Hundes als Kampfhund im Einzelfall aus seiner Ausbildung mit dem Ziel einer 

gesteigerten Aggressivität oder Gefährlichkeit ergeben.  

 
Bei den folgenden Rassen von Hunden wird die Eigenschaft als Kampfhund vermutet, solange nicht der zuständigen Behörde für die 

einzelnen Hunde nachgewiesen wird, dass diese keine gesteigerte Aggressivität und Gefährlichkeit gegenüber Menschen oder Tieren 

aufweisen:  

 
Alano, American Bulldog, Bullmastiff, Bullterrier, Cane Corso, Dog Argentino, Dogue de Bordeaux, Fila Brasileiro, Mastiff, Mastin Espanol, 

Mastino Napoletano, Perro de Presa Canario (Dogo Canario), Perro de Presa Mallorquin und Rottweiler.  

 
Dies gilt auch für Kreuzungen dieser Rassen untereinander oder mit anderen Hunden.  

 

 
 
 
 
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine Daten dem Ordnungsamt wegen 
Kampfhunde Überprüfung weitergegeben werden. 
 
Des Weiteren versichere ich, dass alle hier genannten Angaben der Richtigkeit 
entsprechen.  
 
 
 
______________________________   ___________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift des Hundehalters  

 


